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A. Einführung

Unternehmen auf der ganzen Welt treten zunehmend in einen sich verschär-
fenden Wettbewerb mit global aufgestellter Konkurrenz.1 Der Internationalisie-
rungs- und Wettbewerbsdruck hat in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren
deutlich an Fahrt gewonnen. Märkte, die noch vor kurzer Zeit zu einem kom-
fortablen Maß von ausländischer Konkurrenz abgeschottet waren, sind schon
heute von Wettbewerbern aus aller Welt hart umkämpft.2 Die Europäische Wirt-
schaft wächst zusammen3 und auch die fortschreitende Globalisierung wird ver-
mehrt zu grenzüberschreitenden Kooperationen von Unternehmen und ganzen
Unternehmensgruppen führen.4 Informationsgewinnung, schnelle Anpassungsfä-
higkeit an veränderte Marktbedingungen und nicht zuletzt standortspezifische
Besonderheiten spielen bei der Suche nach dem entscheidenden Wettbewerbs-
vorteil, dem Quäntchen mehr an Effizienz im Vergleich zum Mitbewerber, eine
zentrale Rolle. Arbeitnehmermitbestimmung auf Unternehmensebene kann
hierzu einen Beitrag leisten. Erste Ansätze einer Arbeitnehmerbeteiligung an
unternehmerischen Entscheidungsprozessen wurden in Deutschland bereits im
19. und frühen 20. Jahrhundert umgesetzt.5 Ob das deutsche Modell der paritä-
tischen Mitbestimmung als einer der Mosaikbausteine erfolgreicher Corporate
Governance dabei als Erfolg oder Misserfolg zu werten ist, muss trotz der mit
Leidenschaft6 geführten wissenschaftlichen Auseinandersetzung als ungeklärt
gelten.7 Notierenswert ist jedoch, dass die „gewisse Ruhe an der Mitbestim-
mungsfront [. . .] immerhin schon selbst ein Faktum [ist], das in die Würdigung
eingehen muss. Wäre der gegenwärtige Zustand unerträglich, hätte er manifeste
wirtschaftliche Nachteile zur Folge, wären die schlimmsten Prognosen eingetre-

1 Vgl. z.B. die Artikel der FTD vom 9. Mai 2000, S. 39 „Globaler Wettbewerb
lässt die Unterschiede schwinden“ oder vom 17. Januar 2006, S. 24 „Strategie: Der
Osten treibt Europa an“.

2 Hierzu Klosterkemper, FS für Wißmann, S. 456, 459 f.
3 Brandes, AG 2005, 177.
4 Neubürger in: Rieble, Zukunft der Unternehmensmitbestimmung, S. 123, 126.
5 Raiser, Mitbestimmungsgesetz, Einleitung, Rn. 1 und 6 ff.; hierzu ebenfalls Wolf,

FS für Wißmann, S. 489, 490 f.
6 Lutter, BB 2002, 1 (5); Meilicke, GmbHR 2003, 793 (798) „Die Mitbestimmung

der Gewerkschaften hat sich nämlich wie ein Mehltau nicht nur auf die ganze deut-
sche Wirtschaft, sondern auch auf die Meinungsbildung gelegt.“

7 Vgl. Raiser, FS für Kübler, 1997, S. 477, 491; nach Ansicht von Zöllner, AG
1994, 336 (338) wird bei „kaum einer Frage [. . .] soviel gelogen und wird auch soviel
geschwiegen“ wie bei Äußerungen über die Unternehmensmitbestimmung.



ten, welche das Inkrafttreten des [Mitbestimmungs]-Gesetzes vor [mehr als] 20
Jahren zum Teil begleiteten, so würden derart negative Erfahrungen in der öf-
fentlichen Meinung Ausdruck finden.“8 Gleichwohl ist dieser Befund mit Vor-
sicht zu betrachten. Er bedeutet nicht notwendig, dass paritätische Mitbestim-
mung ein Erfolgsmodell für die Zukunft ist. „Es ist vielmehr denkbar, dass sich
Unternehmen und Arbeitnehmer einfach mit dem status quo abgefunden haben
und versuchen, das Beste aus einer Lage zu machen, die sie nicht ändern kön-
nen.“9 Auch international hat das System der paritätischen Mitbestimmung
„seinen Bewährungstest im Wettbewerb mit anderen Ländern, die weniger oder
keine Mitbestimmung in den Unternehmensorganen kennen, [. . .] noch nicht be-
standen.“10

Die Schaffung der Societas Europaea (im Folgenden SE) könnte der Diskus-
sion einen wesentlichen Impuls geben: Zwar suggeriert das Etikett „Europäische
Aktiengesellschaft“ eine gemeinschaftsweit einheitliche Rechtsform. „Dieser
Eindruck täuscht jedoch. Hinter dem Namen beginnt eine verwirrende Vielfalt.
Dem Betrachter kommt der Euro in den Sinn, dessen gemünzte Form gemein-
schaftsweit dieselbe Vorderseite hat, aber in jedem Land eine andere Rückseite.
Die SE ist hierzu eine Steigerung: Hier sind gewissermaßen beide Seiten der
Medaille in den Mitgliedstaaten unterschiedlich, nämlich sowohl die gesell-
schaftsrechtliche Struktur als auch das System der Arbeitnehmerbeteiligung.“11

Bei der Regelungstiefe der Rechtsvorschriften über Gründung und Nutzung der
SE hat sich der Verordnungsgeber – anders als ursprünglich geplant12 – auf ein
Minimum beschränkt. Für über dieses Minimum hinaus regelungsbedürftige
Einzelheiten wird auf nationales Recht verwiesen.13 In der Folge werden sich
französische, britische und deutsche SE etc. voneinander in den Einzelheiten
signifikant unterscheiden.14 Unabhängig davon ist die SE die erste Gesell-
schaftsform des europäischen Rechtsraumes, die überhaupt einem Vergleich mit
nationalen Gesellschaftsformen zugänglich ist.15 Der prüfende Blick von Wis-

12 A. Einführung

8 Raiser, FS für Kübler, 1997, S. 477, 480.
9 Hopt, FS für Everling, 1995, S. 475, 478.
10 Raiser, FS für Kübler, 1997, S. 477, 491.
11 Wißmann, FS für Wiedemann, S. 685, 687.
12 Die frühen Verordnungsentwürfe der Kommission vom 30. Juni 1970 bzw. 30.

April 1975 hatte noch ca. 400 Artikel, AblEG C 124 vom 10.10.1970, S. 1 ff. bzw.
Kom. (70) 150 endg. Bei der Einigung in 2001 war die Verordnung auf 70 Artikel
zusammengeschmolzen, dazu Fleischer, AcP 204 (2004), 502 (505 ff.). Vgl. zur
Rechtsetzungsgeschichte der SE den Überblick bei Blanquet, ZGR 2002, 20 (21 ff.).

13 Vgl. Erwägungsgrund 9 und Art. 9 I lit. c) SE-VO. Art. 9 SE-VO setzt im Übri-
gen die verschiedenen Regelungsebenen in ein eindeutiges Verhältnis. Hier gelten: Sat-
zung – SE-VO – nationales Ausführungsgesetz (im Fall Deutschlands das SEAG) –
Aktienrecht im Sitzstaat (im Fall Deutschlands das AktG). Mögliche Wege zur
Schlichtung von Geltungskonflikten entwickelt Schäfer, NZG 2004, 785 (787).

14 Davies, Workers on the Board of the European Company?, 32 Ind. Law J. 75 77-
8 (2003); Pluskat, EuZW 2001, 524 (528).



senschaft und Praxis wird sich dabei einerseits auf Vorzüge und Zugeständnisse
für Unternehmen, andererseits auf Nachteile und Unzulänglichkeiten nationaler
Rechtsordnungen im internationalen Wettbewerb richten. Auch über Rigiditäten
und Flexibilisierungserfordernisse der nationalen Rechtsordnungen wird in die-
sem Zusammenhang schonungslos Rechenschaft abzulegen sein. Die veränder-
ten Erfolgsbedingungen auf Güter- und Kapitalmärkten und der zunehmende
Standortwettbewerb zwischen den vielen verschiedenen nationalen Jurisdiktio-
nen, geprägt durch ihre unterschiedlichen Sozialregimes und sehr vielfältig ge-
wachsenen Mitbestimmungskulturen, führen zu einem stetig steigenden Anpas-
sungsdruck. Kein Land darf es sich erlauben, in Bezug auf Sicherung und Stei-
gerung der Leistungsfähigkeit der bei ihm angesiedelten Unternehmen, ins
Hintertreffen zu geraten. Damit stellt sich etwa hinsichtlich mitbestimmter Ge-
sellschaftsorgane aber nicht nur die Frage ob die aus Deutschland bekannte pa-
ritätische Mitbestimmung heute noch zeitgemäß ist,16 d.h. ob sie aufrechterhal-
ten werden sollte und welche Vor- und Nachteile mit der Entscheidung verbun-
den wären. Vielmehr gilt es zu untersuchen, ob paritätische Mitbestimmung in
Zeiten umfangreicher politischer und gesellschaftlicher Veränderung nach gel-
tendem Recht überhaupt aufrecht erhalten werden kann.

Auf Rechtsgrundlage der am 8. Oktober 2001 verabschiedeten europäischen
Verordnung EG 2157/2001 (im Folgenden SE-VO) wurde das SE-Ausführungs-
gesetz (im Folgenden SEAG) vom deutschen Gesetzgeber erlassen, das im
Wesentlichen die gesellschaftsrechtlichen Regelungsfragen zur SE behandelt.
Die ergänzende Richtlinie 2001/86/EG über die Arbeitnehmerbeteiligung in der
SE (im Folgenden SE-RiL) wurde in Deutschland im SE-Beteiligungsgesetz
(SEBG) umgesetzt. Sie vervollständigt die gesellschaftsrechtlichen Regelungen
der SE, um die mitbestimmungsrechtlichen Gesichtspunkte der neuen Gesell-
schaftsform.

Zu Terminologie und Gang der Darstellung: Wenn im Folgenden von „Mit-
bestimmung“ gesprochen wird, ist hiermit – soweit nicht anders gekennzeichnet
– ausnahmslos die Mitbestimmung auf Unternehmensebene gemeint. Die „be-
triebliche Mitbestimmung“ nach Betriebsverfassungsrecht wird argumentativ
verwertet, jedoch keiner eingehenden Analyse unterzogen und bleibt damit von
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15 Zwar war schon 1985, also lange vor der SE, die „Europäische Wirtschaftliche
Interessenvereinigung“ („EWIV“) geschaffen worden, doch war die praktische Reso-
nanz auf diese europäische Gesellschaftsform gering, dazu Neye, DB 1997, 861 ff.
oder Rechenberg, ZGR 1992, 299 ff. Bis zum Jahr 2006 wurden nur etwas mehr als
800 EWiV gegründet.

16 Konkretisierend sollte man hinzufügen, dass dies die in Deutschland zu stellende
Frage ist. Gänzlich anders gelagerte Probleme ergeben sich in den anderen Mitglied-
staaten der EU. In England z.B. muss die Unternehmensmitbestimmung aufgrund der
Einführung der SE in das seit über 100 Jahren gewachsene System der Tarifverhand-
lungen und -konflikte eingefügt werden. Vgl. hierzu Davies in: Umsetzungsfragen und
Perspektiven der SE, S. 10, 11 ff.


